
Die Inhalte des Seminars sind zur Pflichtfortbildung gem. § 15 FAO geeignet.  
Über unser Software-System wurde registriert, dass der o. g. Teilnehmer in die Schulung eingeloggt war und hieran teilgenommen hat. Während der gesamten Dauer des

Online- Seminars war eine Interaktion per Chat möglich. Es bestand für die Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und diese sofort beantwortet zu 
bekommen. Wir weisen darauf hin, dass die Anerkennung allein durch die zuständige Rechtsanwaltskammer erfolgt und der Veranstalter dafür keinerlei Gewähr/Garantie 

übernimmt. 

T E I L N A H M E B E S T Ä T I G U N G

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG   
Birte Hackenjos, Geschäftsführerin

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
Registergericht Freiburg, HRA 4408  

www.haufe-lexware.com 

Herr Dr. Hans G. Holly

hat am 05.11.2020 von 14:00 - 15:30 Uhr

durchgängig an dem Online-Seminar

Fallstricke im arbeitsgerichtlichen Verfahren
Referenten: Christoph Tillmanns, Manfred Arnold

teilgenommen.

Die Inhalte

> Rechtliche Hinweise und rechtliches Gehör
> Zurückweisen verspäteten Vorbringens
> Änderung des Streitstoffs in der Berufung
> Vorläufige Vollstreckbarkeit
> Prozessrecht zum ERV


